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A n fra g e 

der Abgeordneten Dipl.-Ing. Maria Elisabeth MÖST, Ingrid Tichy-Schreder 

und Genossen 

an den Bundesminister für Bauten und Technik 

betreffend bauliche Maßnahmen für Körp~rbehinderte und alte Menschen 

Mit Erlaß des Bundesministeriums für Bauten und Technik vom 1.8.1977, 

JMZl. 600.000/8-11/3/77, wurde die Ö~Norm B 1600 vom 1.7.1977 be

treffend bauliche Maßnahmen für Körperbehinderte und alte Menschen 

für die dem Bundesministerium für Bauten und Technik nachgeordneten 

Dienststellen für verbindlich erklärt. Es besteht demnach seit über 

zwei Jahren in dem in die Vollziehung des Bundes fallenden Kompetenz

bereich des Bautenwesens (Amtsgebäude, Kasernen, Schulen) für die 

hiemit befaßten Dienststellen die Verpflichtung, bei der Planung 

im Bereiche des staatlichen Hochbaus auf die Belange von Körperbe

hinderten und alten Menschen Rücksicht zu nehmen (stufenlos erreich

barer Zugang zu Aufzügen~ Mindestgröße für Aufzüge und Einbau ent

sprechend breiter Türenj behindertengerecht ausgestattetes WC, etc.). 

Ebenso ist bei der Instandsetzung von Bauten, die in die bauliche 

Kompetenz des Bundes fallen , nach Maßgabe der wirtschaftlichen 

Möglichkeiten auf die Belange der Körperbehinderten und alten Menschen 

Bedacht zu nehmen. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den Bundesminister 

für Bauten und Technik folgende 

A N FRA G E' 

1) Bei welchen nach dem Inkrafttreten des Erlasses vom 1.8.1977 

(JMZl. 600.000/8-11/3/77) im Vollziehungsbereich des Bundes-

ministeriums für Bauten und Technik errichteten Neubauten wurden 

die Bestimmungen der Ö-Norm B 1600 angewendet? 

- 2 -

407/J XV. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



- 2 -

2) Bei welchen nach dem Inkrafttreten des Erlasses vom 1.8.1977 

(JMZl. 600.000/8-11/3/77) im Vollziehungsbereich des Bundes

ministeriums für Bauten und Technik instandgesetzten Bauten 

wurden die Bestimmungen der Ö-Norm 1600 angewendet? 

3) Welche finanziellen Mittel wurden im Zusammenhang mit solchen 

Instandsetzungsarbeiten für die Belange von Körperbehinderten 

und alten Menschen aufgewendet? 

4) Welche finanziellen Mittel sind von Ihnen für das Jahr 1980 

vorgesehen, bei solchen Instandsetzungsarbeiten für die Belange 

von Körperbehinderten und alten .Menschen aufgewendet zu werden? 
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